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en fait, du régime de l’exterritorialité en Chine, est une «treaty power» (Puissance 
capitulaire), mais que, par contre, elle ne porte pas ce titre pour les auteurs qui, 
contrairement à la pratique et s’en tenant à la tradition, ne considèrent comme 
Puissances à traité que les Etats qui peuvent se réclamer d’une capitulation en
core en vigueur, soit d’un des traités dits «inégaux» stipulant expressément le 
droit de juridiction.
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Le Vorort de l ’Union suisse du commerce et de l’industrie 
au Chef du Département de l’Economie publique, E. Schulthess1

L  Hu/K Zürich, 24. September 1932

Der Abschluss des Abkommens mit Ungarn betreffend die Lieferung von Ger
ste2 und die bezügliche Abänderung des Clearingabkommens zwischen der 
Schweiz und Ungarn hat in den Kreisen der Industrie grosse Erregung hervorge
rufen. Diese Erregung hat ihren Grund nicht nur in der Art der getroffenen 
Lösung selbst, sondern auch im Vorgehen, das dabei den Interessenten gegenüber 
zur Anwendung gelangte. Die beteiligten Kreise haben ihrer Auffassung dem Vor
ort gegenüber in unmissverständlicher Weise Ausdruck gegeben und haben ge
glaubt, in dieser schwierigen Frage beim Vorort Rat und Aufklärung zu finden.

Leider war aber der Vorort nicht in der Lage, in diesem Fall, wie er das ge
wohnt war, die gewünschte Aufklärung zu verschaffen. Der Vorort war in keiner 
Weise zur Mitwirkung bei den Verhandlungen zugezogen worden, ja  er wurde 
nicht einmal schriftlich über den Verlauf der Verhandlungen orientiert und kennt 
heute noch das Ergebnis der Verhandlungen, auf das sich das Zirkular der 
Schweizerischen Nationalbank vom 14. September stützt, nicht. In wichtigsten 
Fragen ist der Vorort bis heute ohne eine authentische und zuverlässige Orientie
rung geblieben. Dass sogar die Schweizerische Nationalbank, der die Durchfüh
rung dieser Vereinbarung zufällt, zu den Verhandlungen nicht zugezogen wurde, 
lässt uns das ganze Vorgehen in diesem Fall noch unverständlicher erscheinen.

Sie verstehen, dass das im vorliegenden Fall dem Vorort gegenüber einge
schlagene Vorgehen uns befremden muss. Wir waren bisher immer bestrebt, in 
solchen Fällen durch unsere Mitwirkung nicht nur unsern Mitgliedern, sondern 
auch den Bundesbehörden nützlich zu sein, und es ist daher schlechterdings un
verständlich, warum gerade bei diesen, die schweizerischen Exporteure unmittel
bar und in erheblichem Ausmass betreffenden Verhandlungen der Vorort weder 
beigezogen noch auch nur irgendwie über den Gang der Verhandlungen orientiert 
wurde. Wir halten dafür, dass derartige Vorkommnisse im Interesse der Sache

1. Signatures: le Président, J .S yz, le Délégué, E. Wetter, le 1er Secrétaire, O.Hulftegger.
2. Accord conclu le 9 septembre. C fn°192.

dodis.ch/45737dodis.ch/45737

http://dodis.ch/45737
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/45737


r K O C T O B R E  1932 449

selbst unbedingt vermieden werden sollten, was ja  um so leichter möglich sein 
dürfte, als Sie wissen, dass wir Ihnen jederzeit zur Verfügung stehen. 

Wir hoffen, dass Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, unsere Stellungnahme in 
dieser Sache begreifen werden, und zweifeln auch nicht daran, dass von Ihnen 
Anordnungen getroffen werden, die künftig die Wiederholung eines dergleichen 
Vorgehens ausschliessen.
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Proposition du Chef du Département de l ’Economie publique, 
E. Schulthess, au Conseil fédéral1

Bern, 1. Oktober 1932

[...P
III.

In der Generaldebatte habe ich die Stellungnahme der Schweiz kurz wie folgt 
umschrieben:

1. Il s'agit d ’un rapport du Directeur de la Division du Commerce du Département de l ’Economie 
publique, W. Stucki, délégué par le Conseil fédéral à la conférence de Stresa avec le Président du 
Directoire de la Banque nationale, G.Bachmann.

Conformément à la résolution IV  de la conférence de Lausanne du 9 juillet 1932, le président 
de la conférence, G. Bonnet a demandé aux Etats participants un exposé préliminaire succinct 
sur les mesures qu ’ils proposaient pour la restauration économique et financière des Etats de 
l ’Europe centrale et orientale. Consulté par le Chef du Département politique, le Département de 
l ’Economie publique estime impossible de fournir l ’exposé demandé avant la conférence:

/ . . . /  Der Beschluss, diese schon so oft innerhalb und ausserhalb des Völkerbundes diskutierten 
Fragen einem neuen Komitee zu unterbreiten, ist ohne Mitwirkung und ohne Befragung der 
Schweiz erfolgt. Wir zweifeln an der Möglichkeit, diese ungeheuer schwierigen Fragen, die auch 
eine Reihe äusserst heikler politischer Probleme berühren, durch ein neues Komitee einer Lösung 
entgegenzuführen, nachdem es bekanntlich bis jetzt nicht einmal gelungen ist, die Interessenten 
selber, die Donaustaaten, zu einer einheitlichen Stellungnahme zu vereinigen. Wenn es sich darum 
handelt, diesen Staaten auf irgendeinem Wege der Handelspolitik zu helfen, so wird wohl ohne 
weiteres die Schweiz zu denjenigen Ländern gehören, die zu diesem Zwecke gewisse Opfer zu 
übernehmen hätten. Wenn wir dies auch nicht ohne weiteres grundsätzlich ablehnen wollen, so ist 
es doch sicherlich nicht unsere Sache, uns heute schon zu diesen Fragen zu äussern und bestimm
te Vorschläge zu machen. Die Aufgabe unserer Delegierten wird vielmehr darin bestehen müssen, 
zu vernehmen und darüber zu berichten, was die Initianten der Konferenz, bzw. die Staaten, 
denen geholfen werden soll, vorschlagen, um dann nach näherer Prüfung dieser Vorschläge zu er
klären, ob und unter welchen eventuellen Bedingungen die Schweiz zustimmen könne. [...] 
(E 2001 (C) 5/90, Lettre du C hef du Département de l ’Economie publique, E. Schulthess, au 
Chef du Département politique, G.Motta, du 18 août 1932.)
2. Dans les deux premières parties de son rapport, le Directeur de la Division du Commerce rap
pelle le programme de revendications élaboré notamment lors de la conférence de Varsovie, en 
juillet 1932, par les Etats form ant le bloc agraire, essentiellement la Hongrie, la Roumanie et la
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